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lichen Submifftonêmeieti.

• Oer Schreinermeifieroerein ber Stabt
St. ©allen unb Umgebung unb bie Der»

einigten ©lafermeifter beg .tautonS St.
©allen erliefen foeben ein „freieg
SB ort" über SSergebuitg bei S3auar»

beiteit bei Staatëbauten. SDaêfelbe lautet:
ffloch ift ef ben §anbtoerfern beê Sïantonë St. ©alleu

in unliebfamer ©rinuerimg, baß feiner Qeit bie Arbeiten für
bie fantonale Strafanftalt St. 3afob unb bie Saittonalbanf
sum großen STljeil außer ben Canton oergeben tourben, mäh»

renb nur ein fleiner $heil Ijießigen afteifteru sufiel, unb

leiber ift fchon toieber eine gleiche lîeberge^ung ber St. ©aller
Ôanbroerfëmeifter bei Vergebung ber 23auar6eitett für baê

fantonale ©reifen» unb Sllterëafhl in SBtl oorgefommett.

Sluf bie Sluëfdbreibuug ber Schreiner» unb ©laferarbeiten

ju biefen großen SBauten (e§ finb bië jefct 4 ©ebättbe, in
4 ßoofe eingetbeilt) machte einerfeitê ber au§ über 40 2Jiit-

gliebertt befteßenbe Scßreinermeifteroerein oon St. ©allen unb

Umgebung für 26 Sdjreincrmeifter eine ©ingabe, anberfeits

traten fich 17 ©lafermeifter ber Stabt unb oerfchtebenen

©emeinben beë Kantons sufammen unb machten ehenfafls
eine Offerte. 3n ber SJleinung, baß biefe Slrbeiten, bie aus

fantonalem ©elbe erftellt toerben folleu, in aöererfter fitnie
tuieber an fteuersaßlenbe Sürger beS Santons oergeben mer»
ben, fofern biefelben bei ihrer Offerte anftänbige greife ein»

halten, mürben bei SluffteEung ber ijSretélifte bie benfbar ge»

naueften Berechnungen angefteEt, unb in ber leiber nur s"
richtigen ©rfenntniß ber oielfeitigen auSroärtigen .ftonfurrens,
bie greife nach biefigett Berhältniffen tnögliibft uiebrig an»
gefeßt.

SEroßbeut mürben bie aufgetriebenen Slrbeiten sum großen
£beil an EJleifter außerhalb beS Kantons oergeben unb stoar
in bie Kantone Sürich, ©laruë unb ©raubitnben.

SBenn man bebenft, mie aEeS, oout gemöbnlicben $ri=
üatmann bis sur oberu unb oberften Behörbe an ber ßöfung
ber fostalen 3frage arbeitet, fo foEte man faum glauben, baß
eine foldje Bergebung oon fantonalen Sauten an nicht fteuer»
sahlenbe Bürger buref) ben Staat überhaupt möglich wäre,
ja um fo meniger, als bie neulich eingetretene Berboppelung
ber Slffefuransfteuern jene in unferm Danton nicht fteuernben
Bürger, benen bie Slrbeiten oergeben mürben, nid)t trifft,
roohl aber bie übergangenen St. ©aflifdjen .jjanbmerfSmeifter.

SlnffaEenb ift subent, baß bie löbl. fTiegierung fchon bei
unferer Beroerbung um bie Slrbeit bie ©ingaben Don fäorpo»
rationeu fchriftlid) unb münblid) lebhaft begrüßte unb an»
läßlich eine? BortrageS über Organifation ber .'panbmerfer
bie Unterfticßung berfelben in mof)IiooEenbfter SBeife bem
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Wochenspruch:
Heht's dem Menschen noch so schlecht.
Das Stcröen ist ikm doch nicht recht.

Ein interessanter Streit im staat

lichen Snbmissionswesen.

Der Schreinermeisterverein der Stadt
St. Gallen und Umgebung und die ver-
einigten Glasermeister des Kantons St.
Gallen erließen soeben ein „freies
Wort" über Vergebung der Bauar-

beiten bei Staatsbanken, Dasselbe lautet:
Noch ist es den Handwerkern des Kantons St. Gallen

in unliebsamer Erinnerung, daß seiner Zeit die Arbeiten für
die kantonale Strafanstalt St. Jakob und die Kantonalbank

zum großen Theil außer den Kanton vergeben wurden, wäh-
rend nur ein kleiner Theil hießigen Meistern zufiel, und

leider ist schon wieder eine gleiche Nebergehung der St. Galler
Handwerksmeister bei Vergebung der Bauarbeiten für das
kantonale Greisen- und Altersasyl in Wil vorgekommen.

Auf die Ausschreibung der Schreiner- und Glaserarbeiten

zu diesen großen Bauten (es sind bis jetzt 4 Gebäude, in
4 Loose eingetheilt) machte einerseits der aus über 4t) Mit-
gliedern bestehende Schreinermeisterverein von St. Gallen und

Umgebung für 26 Schreinermeister eine Eingabe, anderseits

thaten sich 1? Glasermeister der Stadt und verschiedeneu

Gemeinden des Kantons zusammen und machten ebenfalls
eine Offerte. In der Meinung, daß diese Arbeiten, die aus

kantonalem Gelde erstellt werden sollen, in allererster Linie
wieder an steuerzahlende Bürger des Kantons vergeben wer-
den, sofern dieselben bei ihrer Offerte anständige Preise ein-
halten, wurden bei Aufstellung der Preisliste die denkbar ge-
nauesten Berechnungen angestellt, und in der leider nur zu
richtigen Erkenntniß der vielseitigen auswärtigen Konkurrenz,
die Preise nach hiesigen Verhältnissen möglichst niedrig an-
gesetzt.

Trotzdem wurden die ausgeschriebenen Arbeiten zum großen
Theil an Meister außerhalb des Kantons vergeben und zwar
in die Kantone Zürich, Glarus und Graubünden.

Wenn man bedenkt, wie alles, vom gewöhnlichen Pri-
vatmann bis zur obern und obersten Behörde an der Lösung
der soziale» Frage arbeitet, so sollte man kaum glauben, daß
eine solche Vergebung von kantonalen Bauten an nicht steuer-
zahlende Bürger durch den Staat überhaupt möglich wäre,
ja um so weniger, als die neulich eingetretene Verdoppelung
der Assekuranzsteuern jene in unserm Kanton nicht steuernden
Bürger, denen die Arbeiten vergeben wurden, nicht trifft,
wohl aber die übergangenen St. Gallischen Handwerksmeister.

Auffallend ist zudem, daß die löbl. Regierung schon bei
unserer Bewerbung um die Arbeit die Eingaben von Korpo-
rationeu schriftlich und mündlich lebhaft begrüßte und an-
läßlich eines Vortrages über Organisation der Handwerker
die Unterstützung derselben in wohlwollendster Weise dem

Schweizerische Handwerksmeister! werbet fur Eure Zeitung!
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allgemeinen Sßubltfum empfahl, trohbem aber bei ber erften
©elegenpeit zur SSertotrflidjung biefer fhönen 2Borte biefe

Unterftüpung, zu ber fie im 3ntereffe beg SantonS bie rno*

ratifie $füd)t gehabt hätte, aug bem einfachen ©runde priidf«
meist, baß bie greife etmaS p pod) gemefen feien, unter
ber SSertröftung „bieileicpt ba§ nächfte 3Ral!"

lieber bie angeblich P hohen greife haben mir p be*

merfen, baff eS eben nicht gleichgültig ift, melche allgemeinen
unb ïpegteIXen Bedingungen *ben OffertenauSfhreibungen p
©runbe liegen. 3m borliegenben gall maren biefelben, mie

fie gemöhnlich bon bem föerrn SantonSbaumeifter aufgeftellt
merben, berart, baß ber fianbroerlSmeifter ganz unb gar non
ber ©unft ober llngunft be§ Jperrn SantonSbaumeifterS ab*

hängig ift. 2Bäre ein richtiges Berzeicpuit unb eine genaue
Bezeichnung ber auSpführenben Slrbeiten, fomie in ortS*
üblichem unb gerechtem Sinne aufgeteilte allgemeine unb

fpezielle Bedingungen oorgelegen, fo hätten mir, unb jroar
befonberê bie ©chreinermeifter, bie greife um ein ©rhebltdjeS
erniebrigen tonnen.

gubem roirb man zugeben tnüffen, bat et" SReifter in
ber ©tabt ©t. ©allen eine SIrbeit nic^t p ganz gleichem

greife mie z- 23. ein mecfjanifch eingerichtetes ©efchäft in
Oberrieben (St. Strich), ©laruS ober ©pur liefern fann, ba

hier bie SRietpzinfe, SlrbeitSlöpne u. f. ro. bebeutenb höher
finb als bort.

Oie oereinigten ©lafermeifter mürben mit ihrer Offerte
gleich SlnfangS aus bem ©runbe abgemiefen, bat ihre greife

p hoch feien, obroohl bie SReifter bereit finb, jebem ©ach»

oerftänbigen ihre betaillirte 23erechnung borplegen. 3n 3tn=

betracht, bat biefelben über biefeS Borgepen nidljt fehr erbaut

maren, tjai bann ber löbl. fRegierungSratl) unfereS ©racbtmS
gefunben, eS fei beffer, nur bie ©lafer leer abziehen p
laffen unb ben ©chreinermeifterberein, refp. beffen 26 SRit*

glieber, mit einem halben Soofe, unb jmar mit bem unbanl*
barften abpfinben, anftalt fie ebenfalls leer ausgehen

p laffen. ®S mürbe benn auch biefer tleine Opeil bem

©chreinermeifterberein in ber Opat angeboten, bei ber gu=
theilung aber auSbrüctlicf) bemertt, bat nur brei bon ber

^Regierung bezeichnete SRitgtieber an biefer Slrbeit theilnehmeu
bürfen ; eine Sorporation als folcpe rourbe alfo gar nich)t an»
ertannt. Otefe Offerte rourbe aber bom ©chreinermeifter*
nerein auf ©runb beS BefcpluffeS einer Berfammtung an ben

fRegierungSratp zurücfgemtefen, unb gtoar hauptfächlich bet=

megen, roeil ber grötte unb bantbarfte Opeil ber Slrbeit auter
ben Santon hergeben rourbe. SBäre leine Slrbeit auter ben

Santon gefommen, fo hätten mir auch biefen fleinen 23)eil
bantbar angenommen. SBenn aber ber ©taat bie ©t. ©allifchen
§anbmerfSmeifter unb bereu Slrbeiter, bie unter biefem Bor*
gehen ebenfalls leiben, ihre Berpältniffe im Santon ec. ein*

fad) ignorirt, anftatt fie p unterftüpen, oon maS foil benn
ber SReifter unb ber Slrbeiter leben unb bie nieten Steuern
zahlen, menn er leine Slrbeit hat?

233ir glauben laum, bat baS ©t. ©aller Boll bamit ein»

oerftanben fei, bat ber ©taat bie Sleingeroerbetreibenben beS

eigenen SantonS zum Bortheile ber ©rotinbuftrie anberer
Santone pintanfept. Oer Staat hat bis jept menigftenS
noch leinen fèanbroerler unb menn er noch fo unbebeutenb

ift, bon ber ©teuerpflicht enthoben. SBenn einmal bie ©hurer,
©larner unb gürdjer bie ©t. ©allifcpen ©teuern bezahlen,
haben mir nichts bagegen, menn ihnen Slrbeit aus unferm
Santon zufommt. Sßir mürben fehr gerne bie Slnficht ber

übrigen ©t. ©allifchen §anbtoerler über biefen ffSnnlt hören.

lieber bie 23erüctfi<htigung einheimifcher Sräfte möge fid)
übrigens ber Oit. SRegierungSratp an bem Vorgehen beS

löbl. BermaltungSratpeS ber ©tabt @t. ©allen unb ber §err

SantonSbaumeifter an ber Bauleitung beS SEaifenpaufeS ein

Beifpiel nehmen.
SllS bor einem 3ahre bie ©cpreiner* unb ©laferarbeiten

Zum SBaifenhauSneubau auSgefchriebeu maren, lag uns (bem
©chreinermeifter» unb ©lafermeifterberein) baS ausführliche
unb bollftänbige Berzeichnit ber auszuführenden Slrbeiten,
nebft allgemeinen unb fpegiellen Bedingungen bor, melche

llar unb beutlich bie Siechte unb Bftühten beider Parteien
feftfepten und leine Oeutungen zuliehen. Sluf eine fo Doli»

ftänbige Borlage tonnten mir auch fehr mätige greife ftellen
unb ber Oit. BermaltungSratp ift uns auch in fehr nobler
Sßeife entgegengelommen, indem er unS ben grötten Oheil
ber Slrbeiten zur SluSführung übertrug, obfdhon noch bebeu*

tend billigere Offerten Dorlagen. Slucp bei SluSführung ber

Slrbeiten müffen mir jener Bauleitung baS 8ob geben, bat
fie ztoar faubere unb ejalte Slrbeit berlangte, aber Stecht für
fRed)t gelten liefe unb nicht einzelne SReifter burch ©hilanen
aller Slrt unmöglich zu machen fliehte.

Ob ber §err SantonSbaumeifter baS gleiche Sob ernten
mürbe, menn bie fämmtticben §anbroertSmeifter, bie icpon mit
ihm berfehrten, angefragt mürben, möchten mir bezmeifeln,
unb ganz befonberS bann, menn jeder SReifter biefe grage
frei unb ohne Benachtheiligung bei SlrbeitSbergebungen u. f. m.
beantroorten tonnte.

2Bir geben ztoar gerne zu, bat biefer ober jener SReifter
einer gnnung bei feiner Slrbeit gehler machen tann unb auch

gemacht hat, unb begreifen, bat bethalb ber Jperr SantonS*
baumeifter ben Sorporationen nicht befonberS grün ift. OaS
fcpliefet jedoch nicht aus, bat die Slrbeiten Don Sorporationen
im Slllgemeinen zur gufriebenpeit ber Bauleitung ausgeführt
merben unb glauben nicht, bat £err ©opl einen ©runb hat,
ganze 3unuugen megen einem ober jroet ihm mitbeliebigen
SRitgliebern auf bie ©eite zu fepteben.

©cpliehlich möge noch ermähnt merben, bat ber Oit.
IRegierungSratl) bei Slnlafe beS gimmerleuteftreileS bie SReifter
im 3ntereffe ber öffentlichen Sicherheit aufforberte, bie gor*
berungen ihrer Slrbeiter betr. SlrbeitSzeit unb fiopnanfap zu
bemiHigen.

2Bie follen nun aber bie SReifter ihren Slrbeitern zum
erhöhten Sopnanfape Berbienft geben, menn erftere bei tan*
tonalen Bauten übergangen merben unb nichts betommen,

fofern fie einen richtig berechneten RkeiS bedangen

SRögeit biefe geilen dazu beitragen, bat tu gulunft bei

Bergebitng Don öffentlichen Bauten ber fteuerzahlenbe Bürger
mehr berüdfiefetigt roerbe als bieS bisher ber gall mar unb

bat eine Bergebung auter den Santou zulünftig, menn irgend
möglich, oermieben merbe, bann ift ber groecl borftehenber
©infenbung erreicht, zur Beruhigung Dieler, bie burch baS

Iränlenbe Borgehen beS Oit. BegierungSratpeS fid) mit fRed)t

in ihren 3'ttereffen gefchöbigt fühlen.

* **
Oaraitf antroortet nun in erfter Sinie ber SantonSbau*

meifter unb fcfeliefelich noch der SlegierungSratp. ©rfterer
behauptet :

3n bem „freien SBorte" merben bem fRegierungSratp, bem

Baubepartement unb bem SantonSbaumeifter eine fReipe un*
gerechter Bormürfe gemacht unb üerfhiebene unrichtige Stnfdjau*
ungen aufgeführt, roelcpe nothmenbig eine Berichtigung er*
heifchen.

gunäepft benupen mir ben Slnlafe, bie ©runbfäpe betannt

Zu geben, melche bei ber Bergebung Don ©taatSarbeiten (£>o<h*

bau unb ©tratenbau) beachtet merben.

Ohne 9iüc£ficht auf bie Breife bleiben unberüdfichtigt bie

©ingaben derjenigen Beroerber, mit betten bei frühem Sir*
beiten fcplintme ©rfaprungen gemacht morden finb, ebenfo
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allgemeinen Publikum empfahl, trotzdem aber bei der ersten

Gelegenheit zur Verwirklichung dieser schönen Worte diese

Unterstützung, zu der sie im Interesse des Kantons die mv-
ralische Pflicht gehabt hätte, aus dem einfachen Grunde zurück-

weist, daß die Preise etwas zu hoch gewesen seien, unter
der Vertröstung „vielleicht das nächste Mal!"

Ueber die angeblich zu hohen Preise haben wir zu be-

merken, daß es eben nicht gleichgültig ist, welche allgemeinen
und speziellen Bedingungen'den Offertenausschreibungen zu
Grunde liegen. Im vorliegenden Fall waren dieselben, wie
sie gewöhnlich von dem Herrn Kantonsbaumeister aufgestellt
werden, derart, daß der Handwerksmeister ganz und gar von
der Gunst oder Ungunst des Herrn Kantonsbaumeisters ab-

hängig ist. Wäre ein richtiges Verzeichuitz und eine genaue
Bezeichnung der auszuführenden Arbeiten, sowie in orts-
üblichem und gerechtem Sinne aufgestellte allgemeine und

spezielle Bedingungen vorgelegen, so hätten wir, und zwar
besonders die Schreinermeister, die Preise um ein Erhebliches
erniedrigen können.

Zudem wird man zugeben müssen, daß ein Meister in
der Stadt St. Gallen eine Arbeit nicht zu ganz gleichem

Preise wie z. B. ein mechanisch eingerichtetes Geschäft in
Oberrieden (Kt. Zürich), Glarus oder Chur liefern kann, da

hier die Miethzinse, Arbeitslöhne n. s. w. bedeutend höher
find als dort.

Die vereinigten Glasermeister wurden mit ihrer Offerte
gleich Anfangs aus dem Grunde abgewiesen, daß ihre Preise
zu hoch seien, obwohl die Meister bereit sind, jedem Sach-
verständigen ihre detaillirte Berechnung vorzulegen. In An-
betracht, daß dieselben über dieses Vorgehen nicht sehr erbaut

waren, hat dann der löbl. Regierungsrath unseres Erachwns
gefunden, es sei besser, nur die Glaser leer abziehen zu
lassen und den Schreinermeisterverein, resp, dessen 26 Mit-
glieder, mit einem halben Loose, und zwar mit dem undank-
barsten Theil abzufinden, anstatt sie ebenfalls leer ausgehen

zu lassen. Es wurde denn auch dieser kleine Theil dem

Schreinermeisterverein in der That angeboten, bei der Zu-
theilung aber ausdrücklich bemerkt, daß nur drei von der

Regierung bezeichnete Mitglieder an dieser Arbeit theilnehmen
dürfen; eine Korporation als solche wurde also gar nicht an-
erkannt. Diese Offerte wurde aber vom Schreinermeister-
verein auf Grund des Beschlusses einer Versammlung an den

Regierungsrath zurückgewiesen, und zwar hauptsächlich deß-

wegen, weil der größte und dankbarste Theil der Arbeit außer
den Kanton vergeben wurde. Wäre keine Arbeit außer den

Kanton gekommen, so hätten wir auch diesen kleinen Theil
dankbar angenommen. Wenn aber der Staat die St. Gallischen
Handwerksmeister und deren Arbeiter, die unter diesem Vor-
gehen ebenfalls leiden, ihre Verhältnisse im Kanton rc. ein-
fach ignorirt, anstatt sie zu unterstützen, von was soll denn
der Meister und der Arbeiter leben und die vielen Steuern
zahlen, wenn er keine Arbeit hat?

Wir glauben kaum, daß das St. Galler Volk damit ein-

verstanden sei, daß der Staat die Kleingewerbetreibenden des

eigenen Kantons zum Vortheile der Großindustrie anderer
Kantone hintansetzt. Der Staat hat bis jetzt wenigstens
noch keinen Handwerker und wenn er noch so unbedeutend

ist, von der Steuerpflicht enthoben. Wenn einmal die Churer,
Glarner und Zürcher die St. Gallischen Steuern bezahlen,
haben wir nichts dagegen, wenn ihnen Arbeit aus unserm
Kanton zukommt. Wir würden sehr gerne die Ansicht der

übrigen St. Gallischen Handwerker über diesen Punkt hören.

Ueber die Berücksichtigung einheimischer Kräfte möge sich

übrigens der Tit. Regierungsrath an dem Vorgehen des
löbl. Verwaltungsrathes der Stadt St. Gallen und der Herr

Kantonsbaumeister an der Bauleitung des Waisenhauses ein

Beispiel nehmen.
Als vor einem Jahre die Schreiner- und Glaserarbeiten

zum Waisenhausneubau ausgeschrieben waren, lag uns (dem
Schreinermeister- und Glasermeisterverein) das ausführliche
und vollständige Verzeichniß der auszuführenden Arbeiten,
nebst allgemeinen und speziellen Bedingungen vor, welche
klar und deutlich die Rechte und Pflichten beider Parteien
festsetzten und keine Deutungen zuließen. Aus eine so voll-
ständige Vorlage konnten wir auch sehr mäßige Preise stellen
und der Tit. Verwaltungsrath ist uns auch in sehr nobler
Weise entgegengekommen, indem er uns den größten Theil
der Arbeiten zur Ausführung übertrug, obschon noch bedeu-

tend billigere Offerten vorlagen. Auch bei Ausführung der

Arbeiten müssen wir jener Bauleitung das Lob geben, daß
sie zwar saubere und exakte Arbeit verlangte, aber Recht für
Recht gelten ließ und nicht einzelne Meister durch Chikanen
aller Art unmöglich zu machen suchte.

Ob der Herr Kantonsbaumeister das gleiche Lob ernten
würde, wenn die sämmtlichen Handwerksmeister, die ichon mit
ihm verkehrten, angefragt würden, möchten wir bezweifeln,
und ganz besonders dann, wenn jeder Meister diese Frage
frei und ohne Benachteiligung bei Arbeitsvergebungen u. s. w.
beantworten könnte.

Wir geben zwar gerne zu, daß dieser oder jener Meister
einer Innung bei seiner Arbeit Fehler machen kann und auch

gemacht hat, und begreifen, daß deßhalb der Herr Kantons-
banmeister den Korporationen nicht besonders grün ist. Das
schließt jedoch nicht aus, daß die Arbeiten von Korporationen
im Allgemeinen zur Zufriedenheit der Bauleitung ausgeführt
werden und glauben nicht, daß Herr Gohl einen Grund hat,
ganze Innungen wegen einem oder zwei ihm mißbeliebigen
Mitgliedern auf die Seite zu schieben.

Schließlich möge noch erwähnt werden, daß der Tit.
Regierungsrath bei Anlaß des Zimmerleutestreikes die Meister
im Interesse der öffentlichen Sicherheit aufforderte, die For-
derungen ihrer Arbeiter betr. Arbeitszeit und Lohnansatz zu
bewilligen.

Wie sollen nun aber die Meister ihren Arbeitern zum
erhöhten Lohnansatze Verdienst geben, wenn erstere bei kan-
tonalen Bauten übergangen werden und nichts bekommen,

sofern sie einen richtig berechneten Preis verlangen?

Mögen diese Zeilen dazu beilragen, daß in Zukunft bei

Vergebung von öffentlichen Bauten der steuerzahlende Bürger
mehr berücksichtigt werde als dies bisher der Fall war und
daß eine Vergebung außer den Kanton zukünftig, wenn irgend
möglich, vermieden werde, dann ist der Zweck vorstehender
Einsendung erreicht, zur Beruhigung vieler, die durch das
kränkende Vorgehen des Tit. Regierungsrathes sich mit Recht
in ihren Interessen geschädigt fühlen.

q-

Darauf antwortet nun in erster Linie der Kantonsbau-
meister und schließlich noch der Regierungsrath. Ersterer
behauptet:

In dem „freien Worte" werden dem Regierungsrath, dem

Baudepartement und dem Kantonsbaumeister eine Reihe un-
gerechter Vorwürfe gemacht und verschiedene unrichtige Anschau-

ungen ausgeführt, welche nothwendig eine Berichtigung er-
heischen.

Zunächst benutzen wir den Anlaß, die Grundsätze bekannt

zu geben, welche bei der Vergebung von Staatsarbeiten (Hoch-
bau und Straßenbau) beachtet werden.

Ohne Rücksicht auf die Preise bleiben unberücksichtigt die

Eingaben derjenigen Bewerber, mit denen bei frühern Ar-
beiten schlimme Erfahrungen gemacht worden sind, ebenso
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folcße (Eingaben, bie fonfuS lauten ober bereu Sßerfaffer wegen
oberflächlicher Beficßtigung ber Borfcßriften unb 3ei<hnungen
fein Bertrauen berbienen. (Bid)t immer, aber öfters be=

ferneren fid) biejenigen Bewerber am lautefteu über Hintan-
feßung, welche bie genannten Borlagen bebenflich flüchtig ober

auch gar nidjt angefcßaut haben.)
gerner merben alle Bewerber übergangen, bereit greife fo

niebrig finb, bafi eine DorfcßriftSgemäße unb el)retil)aftc Aus«

füßrung ber Arbeit unmöglich erfrfjeinr.
Ser Beft ber ©ingaben, Soiibität unb ßeifiungSfäßigfeit

DorauSgefeçî, mirb alSbann roie folgt berücffidjtigt ; in erfter
ßinie fielen in ber Siegel bie Bewerber ans berjeuigeu ®e=

meinbe ober beren Umgebung, in welcher fid) bie Saute be=

finbet, in jmeiter ßinie folgen bie fantonalen Bewerber.
Außerfantonale Bewerber finben nur ansnaßmSmeife unb nur
bei feljr bebeutenben fßreisbifferenjen Berücfficßtigung unb
auSlänbifcße Bewerber werben entweber gar meßt ober nur
bann pgelaffen, wenn baS Objeft in ber Sdjweij nid)t p
baben ift.

Sie Bergebuttg felbft wirb bei untergeordneten Arbeiten
Dom Baubepartement unb bei wichtigen Dbjeften burd) ben

BegierungSratf) Dorgenommen.
3n Berücfficßtigung ber Shatfacße baß Dielen taufenben

St. ©allifcßen Bürgern bie B">bufte ihrer inbufteiellen Sßä«

tigfeit birefi ober inbireft Don unfern Bliteibgenoffen unb Dom

AuSlanbe abgefauft werben, ohne baß fie fccBroegen eptra in
©hur, ©laruS ober im Sfantou 3üricß, »om SluSlanbe gar
nicht p reben, Stenern p bephlen hätten, erfeßeint eS Weber

flug, noch nationalbfonomifcß empfehlenSwerth, bie Aufrieb«
tung einer chinefifchen Stauer längs unferen Z'antonSgrenpn

p "befürworten.

Sie Abficht ber Schreiner« unb ©lafermeifter, bureß Ber«

einigung ber Strafte ihrem Stanbe ein fefteres ©efüge p
geben, fann im Allgemeinen burchauS gebilligt werben unb
wenn bie richtigen gormeit bafür, bei fühlem Barhfcßlag,
gefunben fein merben, fo bürfte ber ©rfolg nicht ausbleiben.

©S wirb bann auch, fo rechnen wir, gelingen, ber Äon«

furrens bie Spiße bieten p tonnen, ohne baB eS nothlnenbig
wäre, burch unrichtige Auffaffung ber Sablage bie ©emütßer

p erßißen.
Stan greift bie feit Dielen fahren gauj ober annäljernb

ftets gleichen allgemeinen unb fpejteHen Baitbebingungett, fo«

wie bie ArbcitSDerpicßniffe unb bie aufgelegten Zeichnungen

an. Siefelben finb fo abgefaBt, wie fie im ©runbfaße jebe

georbnete StaatSDerwaltung aufftellt unb wie fie fid) überall
als praftifcß bewähren. Sein tüchtiger, reeller Unternehmer
hat biejettigett Slrtifel, Weldhe eptra ftreng etfcheitieu mögen,

p fürchten, unb thatfächüch ift bie Bermaltung bei bett Dielen

unb großen Hochbauten ber lebten Sabre nur in gans fei«

tenen Ausnahmefällen gezwungen gewefen, ben ©rnft ber

Beiträge gegen ungeniigenbe Unternehmer herDorptfeßren.
ÜBas fpegiell bie Zeichnungen für bie Schreiner« unb

©laferarbeiten anbelangt, fo würben btefelbcn, wie allgemein
üblich», im Blaßftab bon 1: 10 unb 1:20 unb wo erfor«
berlich auf befonbern Blättern in Baturgröße aufgelegt.

©S ftebt übrigens jebem Bewerber ber Bieg pm Bau«
bepartemente ohne weiteres offen, fofern berfelbe au ben

SubmiffionSbebingungen Aenberungen wiinfdjt ober fonftige
AuSfeßungen irgenb weither Art anpbringen hat.

Snt „freien SBort" wirb gefagt, befanntlich feien bie

Arbeiten für bie Strafanftalt St. Safob it. f. w. put großen

Sheil außer ben .tanton Dergeben Worbett unb bas ©leidje
fei nun wieber beim Afpl Dorgefommen. SieSfaüs fei hier
ermähnt, baß mit Ausnahme berjenigen Arbeiten, welche im
Santon überhaupt nicht p haben Waren, Wie $. B. Sampf«
heipug, ©ottharbgranit u. f. w. bei ber Strafanftalt St.

Safob 3 % ber ßieferungen unb bei bem Afßl in 2ßil bis
heute 4—5 % ber ßieferungen, bie bis jeßt Dergebene Schrei«
ner« unb ©laferarbeit inbegriffen, aus anbern Kantonen
ftammen. Bei St. 3afob würbe bie Staurerarbeit p ben

im Santon geleifteten Arbeiten gerechnet, weil alles Slaterial
aus St. ©allifcßen Steinbrüchen bepgen unb hier oerarbeitet
merben mußte, fowie auch ber Sleifter mehrere Sahre hier
bie Bieberlaffung nehmen mußte.

Sie Sßublifation einer SnphI St. ©allifcher Schreiner«
unb ©lafermeifter unb anbere lanbläufige Behauptungen ber«

anlaffen uns übrigens, fomohl bie ©runbfäße bei ber Ber«
gebung als auch eine noch anpfertigenbe 3ufc"nmenfteHung
ber in unb außer bem Santon bepgenen ßieferungen für
eine ganp Beiße Don Staatsbauten aus ben leßten 10
3aßren bem Amtsberichte einsuperleibett unb eS babureß bem
©roßen Bathe unb ber BrüfungSfommiffiott beSfelben nahe

p legen, biefen Berßältniffen befonbere Aufmerffamfeit p
feßenfen unb nötigenfalls gutfinbenbe Aenberungen p Der«

anlaffen.
Ilm weniger Bropnte willen mirb fieß inbeffen Dermuth«

lid) fattm 3emanb ueranlaßt fehen, ber BauPermaltnng eine
anbere Biarfcßroute ertbeilen p moüeit.

csppegiell über bie Afplbauten bemerft ber SfantonSbau«
meifter in feinem bieSfaüfigen Berichte wörtlich >oa§ folgt:

„1. Sie bisherigen Bergebungen Don Arbeiten ber ßoofe
I bis VI betragen pfammett pria gr. 700,000.

2. Saran betragen bie Schreinerarbeiten gr. 41,200 unb
5War in ben Soofen I bis IV.

Bon biefen Schreinerarbeiten finb Dergeben Worben:
a. Att 4 St. ©attifeße Bfeifter tn bett Soofen I, II,

III unb IV gr. 19,800;
b. an eine girnta in ©hur eine Bartßie Sßüren unb

faß bureßmeg mit Begiftern in ben Soofen II unb III
gr. 12,400.

Sie Breife beS SchreiitermeifterDereinS ber Stabt St.
©allen waren bis p 52 %, fage pteiunbfünfäig Bropnt
ßößer angefeßt, wie bieS aus nachfolgenber Sabelle ßerDorgeßt:

girnta ßljur ®ifferen^ Scbreineruerein
St. halten

Sßürfutter aufGarnies pr.m* 8.— 19 % 9.50
Sßürfutter auf gafe 6. 50 34 % 8. 75
StabDerfleibungen 7.70 14 % 8.80
Sßüren auf Sarnies ein«

flügelig mit Begifter Don

©ichenßolä 13.— 50% 19.50
Spüren wie oben, smeifliigl. 14.— 46% 20.50
Sßüren auf gafe, einflügelig

mit Begiftern b. ©ießenß. 11. 50 52 % 17. 50
Sßüren wie oben, p)eiflügl. 12. 50 48 18. 50

Siefe gewaltigen Süfferenpn rüßrett offenbar baDon ßer,
baß bie bem Bau einer Srren« unb Sranfenanftalt attge«
meffene ©igenartigfeit ber Vonftruftion unb abfolut notß«
wenbigen ftarfen Hol^bimenfionen auch befonbere Schwierig«
feiten unb Btaterialieu bebiitgen, beren Ueberwinbttng nicht
oßne SBeitereS 3eberntannS Sache ift. 3n biefem Ilmftaubc
mag woßl bie hoße B"témnirang bes SdfreinerDeretnS be«

grünbet fein. — UebrigenS finb noch mehrere Äonfurrenp
eingaben St. ©aüifdjer Bfeifter Dorßanben, bie ber Breife
tuegen ttod) Dor bem ftäbtifcßeu Scßreiiieroerein hätten beriief«

fießtigt werben müffett.
©S ift bei biefer ©elegeitßeit attSbrücflid) p betonen, baß

bei StaatSbauten bie ftäbtifeßen HuubwerfSmeifter feinerlei
Borrecßt in Aufpruih nehmen fönnett, fonbern baß jeber im
Danton moßneube Bleifter btefelben Becßtc hat.

c. an ben Scßreinermeifterüerein ber Stabt St. ©allen

p beffen gattg wefentlicß ßößer als faft alle anberen Sfon«

KUllftrirtr schweizerische Handwerker-Dettung sos

solche Eingaben, die konfus lauten oder deren Verfasser wegen
oberflächlicher Besichtigung der Vorschriften und Zeichnungen
kein Vertrauen verdienen. (Nicht immer, aber öfters be-

schweren sich diejenigen Bewerber am lautesten über Hintan-
setzung, welche die genannten Vorlagen bedenklich flüchtig oder

auch gar nicht angescham haben.)
Ferner werden alle Bewerber übergangen, deren Preise so

niedrig sind, daß eine vorschriftsgemäße und ehrenhafte Aus-
führung der Arbeit unmöglich erscheint.

Der Rest der Eingaben, Solidität und Leistungsfähigkeit
vorausgesetzt, wird alsdann wie folgt berücksichtigt; in erster

Linie stehen in der Regel die Bewerber aus derjenigen Ge-
meinde oder deren Umgebung, in welcher sich die Baute be-

findet, in zweiter Linie folgen die kantonalen Bewerber.
Autzerkantonale Bewerber finden nur ausnahmsweise und nur
bei sehr bedeutenden Preisdifferenzen Berücksichtigung und
ausländische Bewerber werden entweder gar nicht oder nur
dann zugelassen, wenn das Objekt in der Schweiz nicht zu
haben ist.

Die Vergebung selbst wird bei untergeordneten Arbeiten
vom Baudepartement und bei wichtigen Objekten durch den

Regierungsralh vorgenommen.
In Berücksichtigung der Thatsache daß vielen taufenden

St. Gallischen Bürgern die Produkte ihrer industriellen Thä-
tigkeit direkt odcr indirekt von unsern Miteidgenossen und vom
Auslande abgekauft werden, ohne daß sie deßwegen extra in
Chur, Glarus oder im Kanton Zürich, vom Auslande gar
nicht zu reden, Steuern zu bezahlen hätten, erscheint es weder

klug, noch nationalökonomisch empfehlenswerth, die Aufrich-
tung einer chinesischen Mauer längs unseren Kanlonsgrenzen
zu befürworten.

Die Absicht der Schreiner- und Glasermeister, durch Ver-
einigung der Kräfte ihrem Stande ein festeres Gefüge zu
geben, kann im Allgemeinen durchaus gebilligt werden und
wenn die richtigen Formen dafür, bei kühlem Rathschlag,
gefunden sein werden, so dürfte der Erfolg nicht ausbleiben.

Es wird dann auch, so rechnen wir, gelingen, der Kon-
kurrenz die Spitze bieten zu können, ohne daß es nothwendig
wäre, durch unrichtige Auffassung der Sachlage die Gemüther

zu erhitzen.

Man greift die seit vielen Jahren ganz oder annähernd
stets gleichen allgemeinen und speziellen Baubedingungen, so-

wie die Arbeitsverzeichnisse und die aufgelegten Zeichnungen
an. Dieselben sind so abgefaßt, wie sie im Grundsatze jede

geordnete Staatsverwaltung aufstellt und wie sie sich überall
als praktisch bewähreu. Kein tüchtiger, reeller Unternehmer
hat diejenigen Artikel, welche extra streng et scheinen mögen,

zu fürchten, und thatsächlich ist die Verwaltung bei den vielen
und großen Hochbauten der letzten Jahre nur in ganz sel-

tenen Ausnahmefällen gezwungen gewesen, den Ernst der

Verträge gegen ungenügende Unternehmer hervorzukehren.
Was speziell die Zeichnungen für die Schreiner- und

Glaserarbeiten anbelangt, so wurden dieselben, wie allgemein
üblich, im Maßstab von 1: 10 und 1 : 20 und wo erfor-
derlich auf besondern Blättern in Naturgröße aufgelegt.

Es steht übrigens jedem Bewerber der Weg zum Bau-
departemente ohne weiteres offen, sofern derselbe an den

Submissionsbedingungen Aenderungen wünscht oder sonstige

Aussetzungen irgend welcher Art anzubringen hat.

Im „freien Wort" wird gesagt, bekanntlich sein: die

Arbeiten für die Strafanstalt St. Jakob u. s. w. zum großen

Theil außer den Kanton vergeben worden und das Gleiche
sei nun wieder beim Asyl vorgekommen. Diesfalls sei hier
erwähnt, daß mit Ausnahme derjenigen Arbeiten, welche im
Kanton überhaupt nicht zu haben waren, wie z. B. Dampf-
Heizung, Gotthardgranit u. s. w. bei der Strafanstalt St.

Jakob 3 °/o der Lieferungen und bei dem Asyl in Wil bis
heute 4—5 der Lieferungen, die bis jetzt vergebene Schrei-
ner- und Glaserarbeit inbegriffen, aus andern Kantonen
stammen. Bei St. Jakob wurde die Maurerarbeit zu den

im Kanton geleisteten Arbeiten gerechnet, weil alles Material
aus St. Gallischen Steinbrüchen bezogen und hier verarbeitet
werden mußte, sowie auch der Meister mehrere Jahre hier
die Niederlassung nehmen mußte.

Die Publikation einer Anzahl St. Gallischer Schreiner-
und Glasermeister und andere landläufige Behauptungen ver-
anlassen uns übrigens, sowohl die Grundsätze bei der Ver-
gebung als auch eine noch anzufertigende Zusammenstellung
der in und außer dem Kanton bezogenen Lieferungen für
eine ganze Reihe von Staatsbauten aus den letzten 1V

Jahren dem Amtsberichte einzuverleiben und es dadurch dem
Großen Rathe und der Prüfungskommission desselben nahe
zu legen, diesen Verhältnissen besondere Aufmerksamkeit zu
schenken und nöthigenfalls gutfindende Aenderungen zu ver-
anlassen.

llm weniger Prozente willen wird sich indessen vermuth-
lich kaum Jemand veranlaßt sehen, der Bauverwaltung eine
andere Marschroute ertheilen zu wollen.

ispeziell über die Asylbauten bemerkt der Kantonsbau-
Meister in seinem diesfallsigen Berichte wörtlich was folgt:

„1. Die bisherigen Vergebungen von Arbeiten der Loose
I bis VI betragen zusammen zirka Fr. 700,000.

2. Daran betragen die Schreinerarbeiten Fr. 41,200 und
zwar in den Loosen I bis IV.

Von diesen Schreinerarbeiten sind vergeben worden:
a. An 4 St. Gallische Meister in den Loosen I, II,

III und IV Fr. 19,800;
b. an eine Firma in Chur eine Parthie Thüren und

fast durchweg mit Registern in den Loosen II und III
Fr. 12,400.

Die Preise des Schreinermeistervereins der Stadt St.
Gallen waren bis zu 52°/„, sage zweiundfünfzig Prozent
höher angesetzt, wie dies aus nachfolgender Tabelle hervorgeht:

Firma Chur Differenz Schreinerverein
St. Gatten

Thürfutter aufKarniespr.rr^ 8.— 19 Vo 9.50
Thürfutter auf Fase 6. 50 34 "/g 8. 75
Stabverkleidungen 7.70 14 8.80
Thüren auf Karnies ein-

flügelig mit Register von
Eichenholz 13.— 50°/<> 19.50

Thüren wie oben, zweiflügl. 14. — 46 20. 50
Thüren auf Fase, einflügelig

mit Registern v. Eichenh. 11.50 52 17.50
Thüren wie oben, zweiflügl. 12. 50 48 "/g 18. 50

Diese gewaltigen Differenzen rühren offenbar davon her,
daß die dem Bau einer Irren- und Krankenanstalt ange-
messene Eigenartigkeit der Konstruktion und absolut noth-
wendigen starken Holzdimensionen auch besondere Schwierig-
keilen und Materialien bedingen, deren Ueberwindung nicht
ohne Weiteres Jedermanns Sache ist. In diesem Umstände
mag wohl die hohe Preisnotirung des Schreinervereins be-
gründet sein. — Uebrigens sind noch mehrere Konkurrenz-
eingaben St. Gallischer Meister vorhanden, die der Preise
wegen noch vor dem städtischen Schreinerverein hätten berück-

sichtigt werden müssen.

Es ist bei dieser Gelegenheit ausdrücklich zu betonen, daß
bei Staatsbauten die städtischen Handwerksmeister keinerlei
Vorrecht in Anspruch nehmen können, sondern daß jeder im
Kanton wohnende Meister dieselben Rechte hat.

v. an den Schreinermeisterverein der Stadt St. Gallen
zu dessen ganz wesentlich höher als fast alle anderen Kon-
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furrertten ftehenben greifen bie Hauptarbeit itt ßooä I, Ver=

maltungêbau (ca. 0-r. 9000).
@8 ift bie§ bie befte unb fdEjönfte Slrbeit her ganzen

Slnftalt.
3u bergeben finb im SBeitern noch bie Scpreinerarbeiten

ber Soofe V, VI, VII, p ca. gr. 40,000 ober girfa bie

Hälfte ber ©efammtarbeit. Hierüber wirb nad) VoEenbung
ber glätte meitere Sonfurrenj in möglicpfter SSälbe eröffnet
werben.

@8 tourbe bor ber 3utpeilung ber Soofe I bi8 IV betn

Sdpeinerberein (refpeftibe zwei belegirteu 3DîitgIiebern be§=

felben) auêbrûcflidj freigefteilt, unter fämmtlicpen Arbeiten
biefenigen ju bezeichnen, melfpe ihnen am beften fonbeniren
mürben. Obgleich tiefes Slngebot unbeachtet geblieben ift,
fo rourbe both bem Verein nicht ber unbanfbarfte, fonbern
ber fcpönfte unb reicpfte Sheit ber Slrbeit im VermaltungS*
bau pgetpeilt.

Ser Scpreineroerein hat in unbegreiflicher Verblenbung
abgelehnt, worauf bie Slrbeitcn neuerbingS auggefdjrieben mer=
ben mußten unb bemnad) heute noch nicht oergeben finb.

3. ©laferarbeiten 2oo8 I—IV.
Sergeben finb :

an 2 St. ©allifcpe SReifter 2 Soofe mit fÇr. 14,500
an 2 außerfantonale SReifter 2 Soofe mit $r. 16,000

Srei Soofe finb noch nicht bergeben unb fommen erft
nach fÇertigftellung ber päne fo balb alö thunlich pr Slu8=

fchreibung.
Sie fßreife be8 ®Iaferberein§ waren 20 bis 25 Sropnt

höher als bie anberen Stngebote.

Sie 2ieben8mürbigEeiten, welche bem Kanton8baumeifter
in gänzlicher lleberfdjäßung feiner Kompetenzen fo nebenbei

gefagt werben: er fcpiebe ganze Innungen fleiner Urfadjen
halber auf bie Seite, er cpifanire einzelne SReifter :c., nimmt
berfelbe ruhigen VluteS ht«- ©r weiß, baß ein im 3orne
gefagte8 SBort fein SBort ift unb berzicptet auf gleiche @Ee

unb Heiutzahlung ber ihm gemachten falfchen 3ulagen. —
Sie Verfidperung aber mag ba8 Komite ber Scpreiner= unb
©lafermeifter entgegen nehmen, baß ber Kanton3baumeifter
feine ihm oon ber Dberbehörbe auferlegte Pflicht unb Schuh
bigfeit auch fernerhin ohne Slnfepen ber Berfon zu erfüllen
gefonnen ift."

Ser 3tegierung3rath fügt biefen Slugeinanberfeßungen nod)
folgenbe bei:

@8 ift un8 unoerftänblid) unb wir betrachten es als einen
Wepler, baß ber Schreinermeifterberein ber Stabt St. ©allen
fozufagen im gleichen Sltpemzuge, in weldfem fich berfelbe an=

gelegentlich für eine Sinzahl feiner SRitgliebcr um 3ufcpeibung
eines ober mehrerer Slrbeitgloofe bewirbt unb and) für brei
SReifter nahezu ein ganzes Sooe zum pödfften greife, nad)
freier SluSmapl unb mit einem Setrage Pott §r. 9000 wirf*
lieh erhalten hat, befcpließt: bie brei SReifter feien gehalten,
biefe Slrbeit zurüdzuweifen, fo baß biefelbe fofort nochmals
auâgefcprieben werben mußte. — 3weifel3ol)ne wirb bie ber=

fchmähte Slrbeit pon anberen St. ©aEifcpen Scpreinermeiftern
gerne übernommen werben.

SBaS bie hinter bem „freien SBorte" ftehenben ®lafer=
meifter anbelangt, fo haben wir oorerft allgemein zu bemerfen,
baß abgemiefene Bewerber, bie nahezu eine Slrbeit erhalten
hätten, unb bie man bei ber Vergebung gerne berücffichtigen
möchte, oft auf eine fpätere SluSfcpreibung aufmerffam ge=

macht unb ermuntert werben, Wieber zu fonfurriren, mit bem

beifügen, baß benfelben baS näcpfte SRal, wenn irgenb mög=
lieh, eine Slrbeit zugewiefen werbe.

©emäß biefer SßrapiS unb weil wir in ber Shat ben
©t. ©aflifepen ©lafern fdhon bei ber erften Vergebung gerne

mehr Slrbeit zugewiefen hätten, würbe benfelben fffoIgenbeS
gefchrieben :

„SBir wären unter gewiffen, baS SlufficptSrecht ber Vau*
oerwaltung wahrenben Vebingungen, worüber wir Spuen,
fofern Sie e§ mütifcpen, gerne münblicp nähere Sluffdjlüffe
ertheilen wollen, geneigt gewefen, 3h"en einen Sheil ber

Slrbeit felbft bann zu überbinben, wenn 3hre greife einiger=
maßen höher geftanben wären. Sa bie greife jebod) ganz
wefentlich höher gewefen finb, als biejenigen aller anberen

KonEurrenten, fo Eonnten Sie bei ber heute im ®inoerftänb=
niß mit bem VegierungSratp oorgenommeuen Vergebung bie8=

mal nicht berüeffieptigt werben.
SBir machen Sie jeboch barauf aufmerffam, baß bie

©laferarbeiteu für baS V. unb VI. VaulooS be3 SlfplS (foil
heißen V bis VII SooS) noch nicht hergeben finb unb baß
mir Sie bannzumal unb fofern Sie wieber fonturriren, wenn '

irgenb möglich berücffichtigen werben."
Siefe noch nicht oergebenen ©taferarbeiten machen etwa

45 Prozent aller ©laferarbeiten aus. Sei biefem llmftanb
unb gegenüber unterem gitirten Schreiben, melcpeS boch beut*

lieh genug bie ©lafer ermunterte, nochmals p fonfurriren unb

— wenn irgenb möglich — tpunlicpfte Verücfficptigung in
SluSficpt fteCtte, fomeit fotcpeS oon unS abpausen würbe, war
ber oon ben ©lafermeiftern betretene SBeg unb ber 3nhalt
be§ „freien SBorleS" fehr oerfrixfjt unb ungerechtfertigt.

SBie aus bem ©efagten perborgept, liegt eS ohne 3weifel
in ber Hanb ber St. ©allifchen SReifter, fich bie noch bebor=

ftehenben wefentlichen Vergebungen bnreh maßooEeS 3luf=

treten zu fiebern.
So fehr ber SRegierungSratp, fomeit e3 ftch irgenbwie mit

feinen SlmtSpflicpten bereinbareu läßt, St. ©attifehen SReiftern
Wohlwollenbe Stücfficßten tragen wirb, fo wenig wirb berfelbe
fich bermuthlid) bazu oerftepen, feben, auch uoch fo oorft(f)=

tigen unb berhältnißmäßig untergeorbneten VerEehr mit außer=

Eantonalen Sd)Weizerbürgern unter allen llmftänben zu unter=
brüefen.

SBir Eeunen ben Brei8unterfd)ieb nicht, welcher bei ber

Vergebung ber SBaifenhauSbauten gewaltet hat, wir miffen

atfo nicht, ob berfelbe ebenfalls 20—50 Prozent groß War,
aber ba§ wiffen wir, baß jebe Verwaltung, welche bie Vau=

foften mit bem fdjönen ©rlöS au§ Vaupläßen betten Eann,

aud) anbere 3Iüdfidhten nehmen Eann unb barf, afö biejenige

Verwaltung, beren Vautoften, wie bei bem Slfpl, auf eine '•

lange, lange Steihe non 3al)ren bie Staatëredjnung mit
großen Soften belaften unb burd) Steuern aller Vürger ge=

becEt werben müffen. Sie leßtere Verwaltung barf nid)t au§=

fchließlid) auf bie fteuerzahlenben Schreinermeifter, fie muß

au^ auf bie übrigen Vürger Stücfficht nehmen. Sie Iefct=

genannte Stüdficht ift ficher nicht übermäßig gewefen, wenn
im Slfpl bis heute blo3 5 Prozent ber im Kanton erpälts

liehen Slrbeiten anberweitig bezogen morben finb.
SaS genoffenfchaftlicpe 3ufammenmirEen oerbient tl)un=

lichfte fprberung unb wir Wünfcpen bemfetbeu beften ©rfolg,
allein ber Schreinermeifterberein befinbet fich ficherlicp auf
feinem Vertrauen erweefenben SBege, wenn er paltlofe Ve=

mängelungen aufgreift, ben Vepörben ungerechte Vorwürfe
macht unb eine fepr tüchtige, bemährte unb pflichtgetreue Vau=

leitung unnötpigerweife oerbäcptigt.

(Çiir bie Sßerfftatt.
HcrftcHung hur^ftheinenber Sncfiriutß auf ^ulgittöbcin.

Sie jeßt fo oielfacp beliebte helle Sacfirung auf SRöbel au§

Slabelholz, welche in ihrem äußeren SluSfeßen bie Struftur
be3 Ho^eS nod) burchfepeinen laffen foE, fteEt man folgen=

bermaßen her: Sie SRöbel Werben mit VimSftetn in troefenem
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kurrenten stehenden Preisen die Hauptarbeit in Loos I, Ver-
waltungsbau (ca. Fr. 9000).

Es ist dies die beste und schönste Arbeit der ganzen
Anstalt.

Zu vergeben sind im Weitern noch die Schreinerarbeiten
der Loose V, VI, VII, zu ca. Fr. 40,909 oder zirka die

Hälfte der Gesammtarbeit. Hierüber wird nach Vollendung
der Pläne weitere Konkurrenz in möglichster Bälde eröffnet
werden.

Es wurde vor der Zutheilung der Loose I bis IV dem

Schreinerverein (respektive zwei delegirteu Mitgliedern des-

selben) ausdrücklich freigestellt, unter sämmtlichen Arbeiten
diejenigen zu bezeichnen, welche ihnen am besten konveniren
würden. Obgleich dieses Angebot unbeachtet geblieben ist,
so wurde doch dem Verein nicht der undankbarste, sondern
der schönste und reichste Theil der Arbeit im Verwaltungs-
bau zugetheilt.

Der Schreinerverein hat in unbegreiflicher Verblendung
abgelehnt, worauf die Arbeiten neuerdings ausgeschrieben wer-
den mußten und demnach heute noch nicht vergeben sind.

3. Glaserarbeiten Loos I—IV.
Vergeben sind :

an 2 St. Gallische Meister 2 Loose mit Fr. 14,500
an 2 außerkantonale Meister 2 Loose mit Fr. 16,000

Drei Lovse sind noch nicht vergeben und kommen erst

nach Fertigstellung der Pläne so bald als thunlich zur Aus-
schreibung.

Die Preise des Glaservereins waren 20 bis 25 Prozent
höher als die anderen Angebote.

Die Liebenswürdigkeiten, welche dem Kantonsbaumeister
in gänzlicher Ueberschätzung seiner Kompetenzen so nebenbei

gesagt worden: er schiebe ganze Innungen kleiner Ursachen
halber auf die Seite, er chikanire einzelne Meister ?c., nimmt
derselbe ruhigen Blutes hin. Er weiß, daß ein im Zorne
gesagtes Wort kein Wort ist und verzichtet auf gleiche Elle
und Heimzahlung der ihm gemachten falschen Zulagen. —
Die Versicherung aber mag das Konnte der Schreiner- und
Glasermeister entgegen nehmen, daß der Kantonsbaumeister
seine ihm von der Oberbehörde auferlegte Pflicht und Schul-
digkeit auch fernerhin ohne Ansehen der Person zu erfüllen
gesonnen ist."

Der Regierungsrath fügt diesen Auseinandersetzungen noch

folgende bei:
Es ist uns unverständlich und wir betrachten es als einen

Fehler, daß der Schreinermeisterverein der Stadt St. Gallen
sozusagen im gleichen Athemzuge, in welchem sich derselbe an-
gelegentlich für eine Anzahl feiner Mitglieder um Zuscheidung
eines oder mehrerer Arbeitsloose bewirbt und auch für drei
Meister nahezu ein ganzes LooS zum höchsten Preise, nach

freier Auswahl und mit einem Betrage von Fr. 9000 wirk-
lich erhalten hat, beschließt: die drei Meister seien gehalten,
diese Arbeit zurückzuweisen, so daß dieselbe sofort nochmals
ausgeschrieben werden mußte. — Zweifelsohne wird die ver-
schmähte Arbeit von anderen St. Gallischen Schreinermeistern

gerne übernommen werden.

Was die hinter dem „freien Worte" stehenden Glaser-
meister anbelangt, so haben wir vorerst allgemein zu bemerken,

daß abgewiesene Bewerber, die nahezu eine Arbeit erhalten
hätten, und die man bei der Vergebung gerne berücksichtigen

möchte, oft auf eine spätere Ausschreibung aufmerksam ge-
macht und ermuntert werden, wieder zu konkurriren, mit dem

Beifügen, daß denselben das nächste Mal, wenn irgend mög-
lich, eine Arbeit zugewiesen werde.

Gemäß dieser Praxis und weil wir in der That den
St. Gallischen Glasern schon bei der ersten Vergebung gerne

mehr Arbeit zugewiesen Hütten, wurde denselben Folgendes
geschrieben:

„Wir wären unter gewissen, das Aufsichtsrecht der Bau-
Verwaltung wahrenden Bedingungen, worüber wir Ihnen,
sofern Sie es wünschen, gerne mündlich nähere Aufschlüsse

ertheilen wollen, geneigt gewesen, Ihnen einen Theil der

Arbeit selbst dann zu überbinden, wenn Ihre Preise einiger-
maßen höher gestanden wären. Da die Preise jedoch ganz
wesentlich höher gewesen sind, als diejenigen aller anderen

Konkurrenten, so konnten Sie bei der heute im Einverständ-
niß mit dem Regierungsrath vorgenommenen Vergebung dies-
mal nicht berücksichtigt werden.

Wir machen Sie jedoch darauf aufmerksam, daß die

Glaserarbeiten für das V. und VI. Bauloos des Asyls (soll
heißen V bis VII Loos) noch nicht vergeben sind und daß
wir Sie dannznmal und sofern Sie wieder konkurriren, wenn
irgend möglich berücksichtigen werden."

Diese noch nicht vergebenen Glaserarbeiten machen etwa
45 Prozent aller Glaserarbeiten aus. Bei diesem Umstand
und gegenüber unserem zitirten Schreiben, welches doch deut-

lich genug die Glaser ermunterte, nochmals zu konkurriren und

— wenn irgend möglich — thunlichste Berücksichtigung in
Aussicht stellte, soweit solches von uns abhanden würde, war
der von den Glasermeistern betretene Weg und der Inhalt
des „freien Wortes" sehr verfrüht und ungerechtfertigt.

Wie ans dem Gesagten hervorgeht, liegt es ohne Zweifel
in der Hand der St. Gallischen Meister, sich die noch bevor-
stehenden wesentlichen Vergebungen durch maßvolles Auf-
treten zu sichern.

So sehr der Regierungsrath, soweit es sich irgendwie mit
seinen Amtspflichten vereinbaren läßt, St. Gallischen Meistern
wohlwollende Rücksichten tragen wird, so wenig wird derselbe

sich vermuthlich dazu verstehen, jeden, auch noch so vorstch-

tigen und verhältnißmäßig untergeordneten Verkehr mit außer-
kantonalen Schweizerbürgern unter allen Umständen zu unter-
drücken.

Wir kennen den Preisunterschied nicht, welcher bei der

Vergebung der Waisenhansbauten gewaltet hat, wir wissen

also nicht, ob derselbe ebenfalls 20—50 Prozent groß war,
aber das wissen wir, daß jede Verwaltung, welche die Bau-
kosten mit dem schönen Erlös aus Bauplätzen decken kann,
auch andere Rücksichten nehmen kann und darf, als diejenige

Verwaltung, deren Baukosten, wie bei dem Asyl, auf eine <

lange, lange Reihe von Jahren die Staatsrechnung mit
großen Posten belasten und durch Steuern aller Bürger ge- >

deckt werden müssen. Die letztere Verwaltung darf nicht aus-
schließlich auf die steucrzahlenden Schreinermeister, sie muß
auch auf die übrigen Bürger Rücksicht nehmen. Die letzt-

genannte Rücksicht ist sicher nicht übermäßig gewesen, wenn
im Asyl bis heute blos 5 Prozent der im Kanton erhält-
lichen Arbeiten anderweitig bezogen worden sind.

Das genossenschaftliche Zusammenwirken verdient thun-
lichste Förderung und wir wünschen demselben besten Erfolg,
allein der Schreinermeisterverein befindet sich sicherlich auf
keinem Vertrauen erweckenden Wege, wenn er haltlose Be-
mängelungen aufgreift, den Behörden ungerechte Vorwürfe
macht und eine sehr tüchtige, bewährte und pflichtgetreue Bau-
leitung unnöthigerweise verdächtigt.

Für die Werkstatt.
Herstellimg durchscheinender Lackirung auf Holzmöbeln.

Die jetzt so vielfach beliebte helle Lackirung auf Möbel aus
Nadelholz, welche in ihrem äußeren Aussehen die Struktur
des Holzes noch durchscheinen lassen soll, stellt man folgen-
dermaßen her: Die Möbel werden mit Bimsstein in trockenem
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